
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 31.08.2016 

 Vorlage Nr. 16/0294 

Federf. Stadtamt: Amt für Integration und Sport 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Erster Beigeordneter-

Rainer Weichelt 

Kenntnisnahme 15.09.2016 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Lärmschutz und Sportbetrieb 

 
Begründung: 

Ausgangspunkt auch für die in Gladbeck aktuell geführte Diskussion zu dem o.a. Thema ist 

ein Zielkonflikt zwischen Sporttreibenden, die gute und schnell erreichbare Sportstätten 

wünschen und dem Recht von Anwohnern auf Ruheschutz.  

 

Die maßgeblichen rechtlichen Vorgaben finden sich in der Sportanlagenlärmschutzverord-

nung als 18. Ausführungsverordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz wieder. 

 

Darin sind gesetzgeberisch verbindliche Maßstäbe zur Beurteilung des von Sportanlagen 

ausgehenden Lärms gesetzt worden. Letztlich erfordert auch der Bestand und die Fortent-

wicklung städtischer Sportanlagen eine für die Zukunft abgesicherte Perspektive in Rich-

tung des Lärmschutzes. Hierzu werden in der Regel Lärmschutzgutachten zur Beurteilung 

der entsprechenden Fragen herangezogen.  

 

Herr Wenzel vom Gutachterbüro Uppenkamp & Partner wird in der heutigen Sitzung zu 

dem Thema berichten und auch konkrete Fallbeispiele benennen.  

 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktionssicherheit hat inzwi-

schen einen Entwurf zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung vorgelegt, der 

für den Sport Verbesserungen zum Inhalt hat.  

 

Herr Haase von Landessportbund NW wird diese in der Sitzung vorstellen und einen  Aus-

blick auf das weitere Verfahren und die Auswirkungen auf den Sportbetrieb geben. 



- 2 - 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Sportausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 Der Bürgermeister 

i. V. 

 

 

 

 

        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Sportausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


